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RS OGH 1956/2/29 3Ob59/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.02.1956

Norm

ZPO §237 Abs1 D

ZPO §565

Rechtssatz

Bei einer formlosen, eine Au8orderung zur Übergabe des Bestandobjektes und eine Rechtsbelehrung nicht

enthaltenden außergerichtlichen Aufkündigung kann nach Erhebung von Einwendungen die Rücknahme der

Kündigung ohne Zustimmung des Gegners und ohne Verzicht auf den Anspruch erfolgen.
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